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Nutzung Extranet Schweizer Bauernverband 

Das vorliegende Merkblatt informiert über die Nutzung des Extranets des Schweizer Bauernverbands. Das 
Extranet dient als Dateiablage für die Gremien des SBV und ist nur mit persönlichem Login zugänglich. Die 
Adresse des Extranets lautet: 

https://extranet.sbv-usp.ch/  

 

Wer erhält Zugangsdaten? 

Das Extranet ist ausschliesslich für Mitglieder der Gremien des SBV verfügbar. Ein Login ins Extranet ist 
nur mit einem persönlichen Login möglich. 

 

Wer vergibt die Zugangsdaten 

Die Zugangsdaten ins Extranet werden durch den Stab Gremien und Sonderprojekte des SBV vergeben. 
Wenden Sie sich dazu an gremien@sbv-usp.ch oder an 056 462 51 11. 

 

Was geschieht, wenn Zuständigkeiten ändern? 

Die Zugangsdaten ins Extranet werden durch den Stab Gremien und Sonderprojekte des SBV verwaltet. 
Wenn die Zuständigkeiten einer Person (beispielsweise durch die Wahl in den Vorstand oder das Aus-
scheiden aus einem Gremium) ändern, nimmt der Stab die Änderungen auch im Extranet vor. Die Zugriffs-
rechte ändern für die entsprechenden Benutzer automatisch. 

 

Was tun, wenn das Passwort verloren geht? 

Das persönliche Login kann über den Link «Passwort vergessen» wieder hergestellt werden: 
 
Falls die Wiederherstellung des Passworts 
nicht funktionieren sollte, weil auch die 
Mailadresse unbekannt ist oder gewechselt 
hat, kann der Stab Gremien und Sonderpro-
jekte die Zugangsdaten neu setzen 
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Was ist die Zweifaktor-Authentifizierung? 

Die Zweifaktor-Authentifizerierung (2FA) ist eine Absicherung des Loginprozesses durch einen sechsstelli-
gen Code, der auf dem Smartphone generiert wird.  

 

Ist die 2-Faktor-Authentifizierung zwingend erforderlich? 

Das Login ins Extranet ist für Mitglieder der folgenden Gremien zwingend mit einer Zweifaktor-Authentifi-
zierung geschützt: 

- Vorstand 
- Präsidium 
- Geschäftsleitung 
- Fachkommissionen 

Personen, die ausschliesslich Mitglied der Landwirtschaftskammer sind, benötigen keine 2FA. 

 

Kann die 2FA temporär deaktiviert werden? 

Nein. Die 2FA kann nicht ausgeschaltet werden. Sie kann nur zurückgesetzt und neu eingerichtet werden. 

 

Was tun, wenn die 2FA nicht mehr funktioniert? 

Konsultieren Sie das Dokument «Troubleshooting 2FA» 

 

Was tun, wenn das Handy mit der 2FA-App nicht mehr verfügbar ist? 

Konsultieren Sie das Dokument «Troubleshooting 2FA» 

 


